
   
Vergünstigungen in Lingen 

 

 Familienpass Lingen: 

Alle Lingener Familien mit einem und mehr Kindern unter 18 Jahren und Haus-

halte oder Familien, die eine pflegebedürftige Person mit Pflegestufe betreuen, 

erhalten auf Antrag von der Stadtverwaltung einen Familienpass. Zusätzlich 

können Kinder über 18 Jahren einen Anspruch besitzen, wenn sie sich noch in 

der Ausbildung befinden, Kindergeld beziehen oder mit einem Grad von mindes-

tens 50% schwerbehindert sind.  

Der Familienpass ist grundsätzlich drei Jahre gültig und bietet den Familien ver-

schiedene Vergünstigungen:  

 

 Kostenlose Ausstellung von Kinderreisepässen oder Geburtsurkunden 

 Besondere Familientarife im Freizeitbad „Linus“, (Familienkarte 5,00 €) 

 Kostenlose Teilnahme an einem Schwimmkurs für Kinder bis zum Ende 

des zweiten Schuljahres 

 Ermäßigung bei Schmutzwassergebühren 

 Stromkostenzuschuss 

 Kostenfreiheit, wenn gleichzeitig drei oder mehr Kinder eine Kinderta-

gesstätte besuchen, für das dritte und jedes weitere Kind  

 Einmalige Zuschüsse pro Kind von 500,00 € für Familien mit Mehrlings-

geburten  

 Keine Kosten für den ersten Personalausweis bei 16 – 18 jährigen ALG 

II-Empfängern 

Weitere Informationen finden Sie unter   

https://www.lingen.de/familie-bildung/familie/familienpass/familienpass.html 

 

 Kunsthochschule Lingen:  
Ermäßigungen, wenn mehrere Kinder einer Familie die Kurse besuchen.  

 

 Volkshochschule:  
Empfänger von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II und deren Angehörige erhal-

ten 40% Ermäßigung auf Veranstaltungen.  

 

 Theaterpädagogisches Zentrum:  
Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Grundsicherung erhalten Preisnach-

lässe. 

 

 Ferienpass:  

Kinder und Jugendliche können durch Vorlage des Arbeitslosengeld II- und So-

zialhilfebescheides zu jeweils einem Drittel des aufgeführten Preises an den Fe-

rienveranstaltungen teilnehmen. 

 

https://www.lingen.de/familie-bildung/familie/familienpass/familienpass.html


   
 

 

 Freizeiten:  

Für Kinder von Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfeempfängern kann eine teil-

weise Übernahme der Kosten erfolgen. Ein Zuschuss für Freizeiten kann nur 

einmal pro Jahr und pro Kind gewährt werden. Weitere Informationen erhalten 

Sie durch die Stadt Lingen (Fachbereich Jugend, Arbeit und Soziales).  

 

        
Lingener Tafel e. V. 

Langschmidtsweg 17 a      

49808 Lingen (Ems) 

Fon: 0591 831666 

Fax: 0591 9777983 
 

www.lingener-tafel.de 
 
 
 

 SkF-fashion 

Alter Pferdemarkt 3-5 

49808 Lingen (Ems)  

Telefon: 059180062-201 

 
Öffnungszeiten: 

Montag bis Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr 

Montag bis Freitag 14.30 bis 17.30 Uhr 

 
 

 

                                            

 REHOLAND 

Greiwehof 1+2 

49811 Lingen 

 

Telefon: 05 91 / 9 12 48-0 

Telefax: 05 91 / 9 12 48-23 

 

www.reholand.de 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag   9:30 - 18:00 Uhr 

Samstag                       9:30 - 14:00 Uhr 

Die Tafeln sammeln „überschüs-

sige“, aber qualitativ einwandfreie 

Lebensmittel ein und geben diese 

an Bedürftige (ALG II - oder Grund-

sicherungsempfänger)  weiter. 

Beim SkF-fashion können Men-

schen mit einem schmalen Geld-

beutel  vornehmlich gebrauchte 

Bekleidung und Spielsachen ein-

kaufen.  

REHOLAND ist ein gemeinnütziger 

sozialer Wirtschaftsbetrieb und 

bietet in einem Second-Hand Kauf-

haus Bekleidung, Haushaltswaren 

und Möbel. 

http://www.lingener-tafel.de/

